
Wigger, Berthold U.

Article  —  Published Version

Zur schrittweisen Erhöhung der Tabaksteuer

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Wigger, Berthold U. (2011) : Zur schrittweisen Erhöhung der Tabaksteuer,
Wirtschaftsdienst, ISSN 1613-978X, Springer, Heidelberg, Vol. 91, Iss. 1, pp. 39-41,
https://doi.org/10.1007/s10273-011-1168-z

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/67672

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://doi.org/10.1007/s10273-011-1168-z%0A
https://hdl.handle.net/10419/67672
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Wirtschaftsdienst 2011 | 1
39

Analysen und Berichte Steuerpolitik

abweichende Einnahmelücken im künftigen Bundeshaushalt 
geschlossen werden.3

Gemessen am Einnahmeziel erscheint die Gesetzesände-
rung durchaus konsequent und adäquat. Das gilt insbeson-
dere auch vor dem Hintergrund der europäischen Richtlinie 
2010/12/EU, die den nun verabschiedeten Gesetzentwurf zu-
nächst veranlasst hat und die zu einer stärkeren Angleichung  
der Tabaksteuersätze in der Europäischen Union führen wird. 
Im Wesentlichen lassen sich drei Gründe dafür anführen, 
weshalb die vorliegende Gesetzesänderung aus der isolier-
ten Einnahmeperspektive betrachtet sehr zielführend ausge-
staltet ist:

• Die Erhöhung der Tabaksteuersätze in kleinen Schritten 
wird längerfristig zu einem weniger starken Rückgang 
des Tabakkonsums führen als eine einmalige stärkere Er-
höhung der Sätze. Das gilt besonders im Hinblick auf das 
Verhalten neuer Tabakkonsumenten, d.h. das Verhalten 
von Jugendlichen. Die Nachfrage von Jugendlichen nach 
Zigaretten reagiert im Allgemeinen elastischer auf Preiser-
höhungen als die Nachfrage älterer Konsumenten.4 Einma-
lige starke Erhöhungen der Tabaksteuer haben längerfris-
tig einen stärkeren negativen Effekt auf den Zigarettenkon-
sum, weil weniger neue Personen zu Rauchern werden. In 
der Konsequenz führen einmalige stärkere Erhöhungen 
der Tabaksteuersätze zwar anfänglich zu höheren Steuer-
mehreinnahmen. Längerfristig gehen die Einnahmen aber 
zurück, weil weniger neue Konsumenten in den Zigaret-
tenmarkt eintreten. Dieser Effekt wird durch die schrittwei-
se Anhebung der Tabaksteuersätze gedämpft, wenn nicht 
gänzlich vermieden. Aus fi skalischer Perspektive werden 
damit längerfristige Einnahmezuwächse gesichert.

3 Siehe auch Bundesregierung: Bundesrat stimmt Haushaltsbe-
gleit gesetz zu, www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/
Artikel/2010/09/2010-09-01-dachartikel-haushaltsbegleitgesetz.ht-
ml, 2010.

4 Eine Übersicht über empirische Studien zu den Preiselastizitäten der 
Nachfrage nach Tabakwaren in verschiedenen Ländern und für ver-
schiedene Altersgruppen fi ndet sich in W. K. Viscusi: Smoke Filled 
Rooms: A Post-Mortem on the Tobacco Deal, Chicago 2002.

Am 2. Dezember 2010 hat der Deutsche Bundestag den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen1 in der Fassung der Beschlussemp-
fehlung des Finanzausschusses des Bundestages2 verab-
schiedet. Die Gesetzesänderung sieht vor, die Tabaksteuer 
schrittweise anzuheben und die Steuern auf Zigaretten an die 
Steuern auf andere Tabakwaren anzunähern. Erstmalig zum 
1. Mai 2011 und dann jeweils zu Beginn der Jahre 2012 bis 
2015 werden die verschiedenen Tabaksteuersätze erhöht. Zi-
garetten werden dadurch voraussichtlich um jährlich 4 bis 8 
Cent pro Schachtel mit 19 Stück teurer und Feinschnitt um 12 
bis 14 Cent pro Packung mit 40 Gramm. Feinschnitt unterliegt 
in Zukunft außerdem einer geänderten Mindestbesteuerung. 
Bei billigem Feinschnitt dürfte es deshalb einmalig zu deutlich 
stärkeren Preissteigerungen kommen. Schließlich werden 
auch für Zigarren und Zigarillos Mindeststeuern eingeführt. 
Die bisherigen zum Teil sehr großen Preisabstände zwischen 
Zigaretten und Feinschnitt einerseits und billigen Zigarren 
und Zigarillos andererseits dürften deshalb in Zukunft deut-
lich kleiner werden. Wie ist die Gesetzesänderung ökono-
misch zu bewerten?

Das Einnahmeziel steht im Mittelpunkt

Mit der schrittweisen Erhöhung der Tabaksteuersätze wer-
den steuerliche Mehreinnahmen von rund 200 Mio. Euro im 
Jahr 2011 und danach weitere Steigerungen auf rund 1 Mrd. 
Euro ab dem Jahr 2015 erwartet. Die Mehreinnahmen sollen 
der Konsolidierung des Bundeshaushaltes dienen. Höhere 
Tabaksteuern waren zwar zunächst nicht Bestandteil der im 
Sommer 2010 angekündigten Konsolidierungsstrategie der 
Bundesregierung. Motiviert wurden sie aber durch die gerin-
gere als zunächst geplante Rücknahme von Vergünstigun-
gen für energieintensive Unternehmen bei der Energie- und 
Stromsteuer. Das mit der Tabaksteuererhöhung verbundene 
Ziel ist deshalb eindeutig fi skalisch. Mit den Mehreinnahmen 
sollen ansonsten entstehende, vom Finanzplan des Bundes 

* Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Stellungnahme des Verfas-
sers vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages in einer 
Anhörung vom 30. November 2010.

1 Bundestags-Drucksache 17/3025.
2 Bundestags-Drucksache 17/4052.

Berthold U. Wigger*
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wie die Kosten des Passivrauchens bewertet werden. Nach 
dem weitgehenden Rauchverbot in öffentlichen Einrichtun-
gen und in Gaststätten betrifft das Passivrauchen vor allem 
Familienmitglieder und es stellt sich die Frage, inwieweit Rau-
cher die Schädigungen von Familienmitgliedern internalisie-
ren. Immerhin ist denkbar, dass Raucher Schäden, die sie bei 
Familienmitgliedern verursachen, eher ins Kalkül ziehen als 
Schäden, die sie bei Dritten verursachen.

Wie  die externen Kosten des Rauchens im Einzelnen abge-
grenzt werden, hat eine erhebliche quantitative Bedeutung. 
Je nach Abgrenzung liefern empirische Studien Schätzungen 
der externen Kosten des Rauchens, die zwischen 0,1 und 
1,1% des Bruttoinlandsprodukts variieren5 – für Deutschland 
wären das zwischen rund 2,4 und 26,4 Mrd. Euro im Jahr 
2010. Die Tabaksteuereinnahmen im Jahr 2010 werden sich 
auf rund 13,3 Mrd. Euro belaufen. Es ist also bislang unge-
klärt, ob das bisherige Tabaksteuerniveau die externen Kos-
ten des Rauchens ausreichend einpreist oder nicht. Zwar er-
scheint es unbefriedigend, aber mit dem Hinweis auf die ex-
ternen Kosten des Rauchens lässt sich die nun beschlossene 
Erhöhung der Tabaksteuersätze weder zwingend begründen 
noch ablehnen.

Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass die Messungen 
der externen Kosten des Rauchens typischerweise rational 
agierende Raucher voraussetzen, die die vollen Kosten des 
Rauchens nur deshalb nicht internalisieren, weil sie dazu 
keinen ausreichenden Anreiz haben. Viele Raucher schei-
nen indessen mit einem Rationalitätsproblem konfrontiert zu 
sein. Sie wollen heute rauchen und morgen nicht rauchen. Ist 
das Morgen freilich heute geworden, wollen sie erneut heu-
te rauchen und morgen nicht. Es gelingt ihnen mit anderen 
Worten nicht, sich heute daran zu binden, in der Tat morgen 
nicht mehr zu rauchen. Höhere Tabaksteuern schwächen die-
ses Selbstbindungsproblem, weil die Kosten des zukünftigen 
Rauchens steigen. Langzeitstudien zu den Effekten von Ta-
baksteuererhöhungen deuten darauf hin, dass in der Tat die 
Zufriedenheit von Personen, die vor der Erhöhung der Tabak-

5 Eine nicht mehr ganz aktuelle Übersicht über die dazu vorliegenden 
empirischen Studien fi ndet sich in J. Lightwood, D. Collins, H. Laps-
ley, T. E. Novotny: Estimating the Costs of Tobacco Use, in: P. Jha, F. 
Chaloupka (Hrsg.): Tobacco Control in Developing Countries, Oxford 
2000, S. 63-105.

• Die Gesetzesänderung beinhaltet, dass die Steuersätze 
auf alternative Tabakwaren stärker steigen als die Sätze 
auf Zigaretten. In der Vergangenheit haben Erhöhungen 
der Tabaksteuersätze dazu geführt, dass Raucher von Zi-
garetten auf steuergünstigere Alternativen wie Feinschnitt 
ausgewichen sind. Das hat für sich genommen zu einem 
Rückgang der Tabaksteuereinnahmen geführt. Die jetzi-
ge Gesetzesänderung sieht einen stärkeren Anstieg der 
Steuern auf alternative Tabakwaren vor und wird dazu 
führen, dass sich deren Preise den Preisen von Zigaret-
ten annähern. Das schwächt die Anreize, auf alternative 
Tabakwaren auszuweichen und erhöht zugleich die Steu-
ereinnahmen aus deren Konsum. Beides wird die Tabak-
steuereinnahmen stabilisieren.

• In der Vergangenheit haben Erhöhungen der Tabaksteu-
ersätze auch zu einer Zunahme des sogenannten Cross-
Border-Shopping, also des Einkaufens von Zigaretten im 
grenznahen Ausland, und des Schmuggels von Zigaret-
ten aus dem Ausland geführt. Das hat den Spielraum für 
einnahmeorientierte Tabaksteuererhöhungen zusätzlich 
beschränkt. Die Umsetzung der europäischen Richtlinie 
2010/12/EU in jeweiliges nationales Recht der Mitglied-
staaten der Europäischen Union wird zu höheren Mindest-
preisen für Tabakwaren in Europa führen. Dadurch werden 
Ausweichreaktionen auf höhere Tabaksteuern in Deutsch-
land in Form von Cross-Border-Shopping und wohl auch 
Schmuggel unattraktiver. Auch das wird die Tabaksteuer-
einnahmen stabilisieren.

Erfüllt die vorliegende Gesetzesänderung noch weitere 
Steuerzwecke?

Neben dem fi skalischen Ziel wird mit der Tabaksteuer in der 
Regel ein Lenkungszweck verfolgt. Die Steuer soll Rauchern 
einen Anreiz liefern, die sogenannten externen Kosten des 
Rauchens zu internalisieren. Die externen Kosten sind jene 
Kosten des Rauchens, die die Raucher nicht selber tragen, 
sondern andere – sei es die Gemeinschaft der Krankenversi-
cherten, die die Behandlung von Raucherkrankheiten fi nan-
ziert, oder seien es Passivraucher, die gesundheitliche Schä-
den erleiden. Die Höhe der externen Kosten des Rauchens 
ist indessen sehr strittig. Sie hängt davon ab, welche Kosten 
der Gemeinschaft der Versicherten zugerechnet werden. Zur 
Bestimmung der externen Kosten werden meist – und sinn-
vollerweise – Nettorechnungen erstellt. Solche Rechnungen 
berücksichtigen, dass Raucher in anderen (Sozial-)Versiche-
rungsbereichen, besonders in der Rentenversicherung, eher 
Nettozahler als Nettoempfänger sind, weil sie eine kürzere 
Lebenserwartung haben. Nettorechnungen berücksichtigen 
außerdem, dass Personen, die an einer Raucherkrankheit 
sterben, nicht mehr an anderen Krankheiten sterben können, 
die ebenfalls zu Behandlungskosten geführt hätten. Die Höhe 
der externen Kosten des Rauchens hängt ferner davon ab, 

Prof. Dr. Berthold U. Wigger ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Finanzwissenschaft und Public Manage-
ment am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
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EU im nun geänderten Tabaksteuergesetz entfällt und dass 
die preisbezogene Mindestbesteuerung in Zukunft an dem 
gewichteten durchschnittlichen Kleinverkaufspreis für Ziga-
retten anknüpfen soll.

Bei der Neuaustarierung des Mengensteuer- und des Wert-
steueranteils der Tabaksteuer spielt ferner eine Rolle, dass 
die beiden Steuerarten zu unterschiedlichen Preisreaktionen 
der Anbieter in Märkten mit einer kleinen Zahl von Anbietern 
führen. Diese Situation ist im Tabakwarenfall sicher gegeben. 
In solchen Märkten führen Wertsteuern im Allgemeinen zu 
höheren Steuereinnahmen und niedrigeren Konsumenten-
preisen (und damit mehr Tabakkonsum) als Mengensteuern. 
Allerdings haben die Anbieter bei einer Wertsteuer geringere 
Anreize für Qualitätsverbesserungen (also z.B. bessere Filter 
für Zigaretten) als bei einer Mengensteuer, weil die durch Qua-
litätsverbesserungen möglichen Preissteigerungen von einer 
Wertsteuer zum Teil abgeschöpft werden.9 Die vorliegende 
Gesetzesänderung wird das Gewicht des Mengensteuerteils 
der Tabaksteuer stärken und das Gewicht des Wertsteuer-
teils schwächen. In dieser – freilich sehr beschränkten und 
recht indirekten – Weise scheint die Gesetzesänderung dem 
Lenkungsziel doch eine gewisse Bedeutung einzuräumen.

Was noch bedacht werden sollte

Die beschlossene Erhöhung der Tabaksteuersätze ist annä-
hernd ausschließlich dem Ziel geschuldet, in Zukunft höhe-
re Steuereinnahmen zu realisieren. Lenkungsziele scheinen 
dagegen beim Entwurf des Gesetzes keine Rolle gespielt zu 
haben. Im Gegenteil: Lenkend in das Verhalten von Rauchern 
einzugreifen, und zwar im Sinne einer Reduktion des künfti-
gen Tabakkonsums, wird durch die vorliegende Gesetzes-
änderung möglichst vermieden. Werden aber mit der Tabak-
steuererhöhung keine Lenkungsziele verfolgt und zudem die 
externen Kosten bereits durch das bisherige Tabaksteuerni-
veau eingepreist (was freilich bislang strittig ist), so kommt ein 
verteilungspolitischer Aspekt ins Spiel. Höhere Tabaksteuern 
lösen nämlich eindeutige regressive Verteilungseffekte aus. 
Einkommensschwächere Raucher geben nicht nur einen 
höheren Anteil ihres Einkommens für Tabakprodukte aus als 
einkommensstärkere, in einkommensschwächeren Schich-
ten fi nden sich auch deutlich mehr Raucher.10 Das zusätzliche 
Aufkommen aus der Erhöhung der Tabaksteuer dürfte des-
halb überproportional stark von ärmeren Bevölkerungsteilen 
aufgebracht werden. Die Tabaksteuererhöhung mag dann 
zwar ein formidables Instrument sein, um Einnahmelücken zu 
schließen. Zugleich tut sich damit aber eine Gerechtigkeits-
lücke auf.

9 Ebenda.
10 Siehe dazu M. Bobak, P. Jha, S. Nguyen, M. Jarvis: Poverty and Smo-

king, in: P. Jha, F. Chaloupka (Hrsg.): Tobacco Control in Developing 
Countries, Oxford 2000, S. 41-62.

steuer angegeben hatten zu rauchen,  in den folgenden Jah-
ren signifi kant stärker gestiegen war als die Zufriedenheit von 
Personen, die angegeben hatten, nicht zu rauchen.6 Soll in-
dessen mit einer Tabaksteuererhöhung das Selbstbindungs-
problem von Rauchern abgeschwächt werden, so entsteht 
ein Konfl ikt mit dem Einnahmeziel einer solchen Erhöhung. 
Bei der Abschwächung des Selbstbindungsproblems geht 
es darum, Menschen effektiv vom Rauchen abzuhalten. Das 
lässt sich nicht mit den inkrementellen Steuererhöhungen 
erreichen, die die vorliegende Änderung des Tabaksteuer-
gesetzes vorschreibt. Die sind eher darauf ausgelegt, keine 
abschreckende Wirkung auf heutige Raucher und künftige 
Raucher zu entfalten. Einen Beitrag zur Lösung des Selbst-
bindungsproblems von Rauchern leisten sie sicher nicht.7

Mengensteuern versus Wertsteuern

Die Gesetzesänderung beinhaltet auch eine Neuaustarierung 
der Mengen- und Wertsteueranteile der Tabaksteuer. Allge-
mein ist die Tabaksteuer ein Hybrid aus einer Mengensteuer 
(Cent je Stück bzw. Gramm) und einer Wertsteuer (Prozent-
satz des Kleinverkaufspreises). Beide Steuern weisen Vor- 
und Nachteile auf. 

Der Vorteil der Mengensteuerkomponente besteht darin, 
dass sie unabhängig von der Preisgestaltung der Anbieter 
ist. Damit ist sie besser geeignet, die mit dem Tabakkonsum 
verbundenen externen Kosten einzupreisen, denn die sind im 
Allgemeinen ebenfalls unabhängig  von der Preisgestaltung 
der Anbieter von Tabakwaren. Ein Nachteil der Mengensteu-
erkomponente besteht darin, dass ihre Einnahmen nicht mit 
dem Anstieg des aggregierten Konsumentenpreisniveaus 
steigen und deshalb regelmäßige Steuererhöhungen erfor-
dern. Die Einnahmen aus einer Wertsteuer passen sich da-
gegen automatisch einem Anstieg der Konsumentenpreise 
an. Sie eignen sich aber aus den genannten Gründen weni-
ger dazu, die externen Kosten des Konsums von Tabakwaren 
einzupreisen. Zudem eröffnet die Wertsteuer Möglichkeiten 
zur Manipulation seitens der Zigarettenanbieter, wenn die 
aufgrund des Wertsteueranteils notwendige Defi nition einer 
Mindeststeuer wie bisher von der Steuerlast auf Zigaretten 
der gängigsten Preisklasse abhängig gemacht wird. Gibt es 
in dieser Preisklasse einen Marktführer, so kann er durch sei-
ne Preisgestaltung Einfl uss auf die Steuerlast und damit auf 
den Preis von Konkurrenzprodukten nehmen.8 Es erscheint 
deshalb sinnvoll, dass das Konzept der gängigsten Preis-
klasse im Einklang mit der europäischen Richtlinie 2010/12/

6 J. H. Gruber, S. Mullainathan: Do Cigarette Taxes Make Smokers Happier?, 
in: The B. E. Journal of Advances in Economic Analysis & Policy, 5, 2005.

7 Zu den externen Kosten des Rauchens und den Rationalitätsproble-
men von Rauchern siehe auch B. U. Wigger: Wer profi tiert von höheren 
Tabaksteuern?, in: Wirtschaftsdienst, 85. Jg. (2005), H. 8, S. 518-521.

8 Siehe dazu S. Cnossen: Fiscal Policy in Action – Tobacco Taxation in 
the European Union, in: FinanzArchiv, 62. Jg. (2006), S. 305-322.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0033002e00310029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003000200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


